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Satzung zur 2. Änderung der Satzung für die 

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Weener (Ems) 

 

Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunal-

verfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. 

GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch § 4 Gesetzes 

vom 12.11.2015 (Nds. GVBl. S. 311) und der §§ 1 und 

2 des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes 

(NBrandSchG) vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S 269) 

zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 

12.12.2012 (Nds. GVBl. S. 589) hat der Rat der Stadt 

Weener (Ems) in seiner Sitzung am 27.10.2016 fol-

gende Satzung beschlossen: 

 

Artikel I 

 

Es wird folgender § 11 a eingefügt: 

 

§ 11 a 

Kinderfeuerwehr 

 

(1) Ortsfeuerwehren können eine Kinderfeuerwehr 

(Kinderabteilung) einrichten. 

 

(2) Die Kinderfeuerwehr (Kinderabteilung) ist eine 

selbstständige Abteilung der Ortsfeuerwehr. Mit-

glieder können Kinder im Alter zwischen 6 und 12 

Jahren sein. 

 

(3) Die Leitung der Kinderfeuerwehr (Kinderabteilung) 

erfolgt durch ein geeignetes Feuerwehrmitglied, 

das nicht gleichzeitig Jugendfeuerwehrwartin oder 

Jugendfeuerwehrwart sein darf. 

 

(4) Die Organisation der Kinderfeuerwehr richtet sich 

nach den jeweiligen Rechtsvorschriften des Landes 

und den als Anlage dieser Satzung beigefügten 

Grundsätzen über die Organisation der Kinderfeu-

erwehr in den Ortsfeuerwehren der Freiwilligen 

Feuerwehren der Stadt Weener (Ems). 

 

Artikel II 

 

Die Änderungssatzung tritt mit dem Tage nach Ihrer 

Bekanntmachung in Kraft. 

 

Weener, 28.10.2016 

 

Stadt Weener (Ems) 

Der Bürgermeister 

Ludwig Sonnenberg 

__________________________________________ 

 

Bauleitplanung der Stadt Weener (Ems) 

 

2. Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungs-

planes Nr. 8 W „Kunsthaus Weener“ gemäß § 13 

BauGB in Textform 

 

Der Rat der Stadt Weener (Ems) hat in seiner Sitzung 

am 27.10.2016 die 2. Änderung des Vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplanes Nr. 8 W „Kunsthaus Weener“ 

gemäß § 13 BauGB in Textform als Satzung beschlos-

sen. Der Inhalt der Planänderung bezieht sich auf die 

Fest-legung von maximal 12 Veranstaltungen pro 

Kalenderjahr sowie  auf die Neufestsetzung der Park-

fläche. Der Geltungsbereich der 2. Änderung ist aus 

dem nachstehenden Kartenausschnitt ersichtlich.  

 
 

Die 2. Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungs-

planes Nr. 8 W „Beningaweg“ gemäß § 13 BauGB in 

Textform mit Satzungsunterlagen, Beikarten 1 und 2 

und Begründung liegt vom Tage der Ausgabe dieses 

Amtsblattes im Rathaus der Stadt Weener (Ems), 

Dienststelle Marktstraße 3, 26826 Weener, Zimmer 2, 

öffentlich aus und kann während der Dienststunden 

oder außerhalb dieser Zeit nach Vereinbarung von 

jedermann eingesehen werden. Über den Planinhalt 

können zudem Auskünfte verlangt werden.  

 

Mit dieser Bekanntmachung wird die 2. Änderung des 

Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 8 W 

„Kunsthaus Weener“ gemäß § 13 BauGB in Textform 

gemäß § 10 BauGB in der z. Zt. geltenden Fassung 

rechtsverbindlich.   

 

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 233 Abs. 2 in 

Verbindung mit § 215 BauGB in der zurzeit geltenden 

Fassung  
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a) eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 bis 3 

BauGB der dort näher bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften,  

b) eine Verletzung der Vorschriften unter der Berück-

sichtigung des § 214 Abs. 2 und 2a) BauGB über 

das Verhältnis des Bebauungsplans zum Flächen-

nutzungsplan und 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB gemäß § 215 Abs. 

1 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-

gangs, 

 

nur dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb 

eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 

gegenüber der Stadt Weener (Ems) geltend gemacht 

worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung von 

Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel 

der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 

 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 

sowie Abs. 4 des BauGB über die fristgemäße Gel-

tendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche, 

deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflich-

tigen zu beantragen ist, für Eingriffe in eine bisher 

zulässige Nutzung durch den Bebauungsplan und über 

das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprü-

che wird hingewiesen.  

 

Weener, den 15.11.2016 

 

Stadt Weener (Ems) 

Der Bürgermeister 

Ludwig Sonnenberg 

__________________________________________ 

 

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2015 

der Gemeinde Brinkum 

 

Der Rat der Gemeinde Brinkum hat in seiner Sitzung 

am 25. Oktober 2016 den Jahresabschluss 2015 be-

schlossen. 

Dem Bürgermeister wurde Entlastung nach § 58 Abs. 

1 Nr. 10 i. V. m. § 129 Abs. 1 des Niedersächsischen 

Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) erteilt. 

 

Der Jahresabschluss 2015 der Gemeinde Brinkum 

nebst seines Anhanges und seiner Anlagen sowie der 

Bericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises 

Leer und die Stellungnahme des Bürgermeisters liegen 

in der Zeit vom 16. November 2016 bis einschließlich 

25. November 2016 zur Einsichtnahme im Rathaus 

der Samtgemeinde Hesel, Rathausstraße 14, 26835 

Hesel, Zimmer O-01, während der Öffnungszeiten 

öffentlich aus. 

 

Brinkum, 03. November 2016 

 

Gemeinde Brinkum 

Der Bürgermeister 

Bernhard Janssen 

__________________________________________ 

 

 

 

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2015 

der Gemeinde Hesel 

 

Der Rat der Gemeinde Hesel hat in seiner Sitzung am 

26. Oktober 2016 den Jahresabschluss 2015 beschlos-

sen. 

Dem Gemeindedirektor wurde Entlastung nach § 58 

Abs. 1 Nr. 10 i. V. m. § 129 Abs. 1 des Niedersächsi-

schen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) er-

teilt. 

 

Der Jahresabschluss 2015 der Gemeinde Hesel nebst 

seines Anhanges und seiner Anlagen sowie der Bericht 

des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Leer 

und die Stellungnahme des Gemeindedirektors liegen 

in der Zeit vom 16. November 2016 bis einschließlich 

25. November 2016 zur Einsichtnahme im Rathaus 

der Samtgemeinde Hesel, Rathausstraße 14, 26835 

Hesel, Zimmer O-01, während der Öffnungszeiten 

öffentlich aus. 

 

Hesel, 03. November 2016 

 

Gemeinde Hesel 

Der Bürgermeister 

Uwe Themann 

Gemeindedirektor 

__________________________________________ 

 

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2015 

der Gemeinde Holtland 

 

Der Rat der Gemeinde Holtland hat in seiner Sitzung 

am 28. Oktober 2016 den Jahresabschluss 2015 be-

schlossen. 

Dem Gemeindedirektor wurde Entlastung nach § 58 

Abs. 1 Nr. 10 i. V. m. § 129 Abs. 1 des Niedersächsi-

schen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) er-

teilt. 

 

Der Jahresabschluss 2015 der Gemeinde Holtland 

nebst seines Anhanges und seiner Anlagen sowie der 

Bericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises 

Leer und die Stellungnahme des Gemeindedirektors 

liegen in der Zeit vom 16. November 2016 bis ein-

schließlich 25. November 2016 zur Einsichtnahme im 

Rathaus der Samtgemeinde Hesel, Rathausstraße 14, 

26835 Hesel, Zimmer O-01, während der Öffnungszei-

ten öffentlich aus. 

 

Holtland, 03. November 2016 

 

Gemeinde Holtland 

Der Bürgermeister 

Uwe Themann 

Gemeindedirektor 

__________________________________________ 
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